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Beschluss des Kommunalausschusses als Werkausschuss für den Abfallwirt-
schaftsbetrieb München vom 20.09.2018 (VB)
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

Vorbemerkung

Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) ist ein kommunaler Eigenbetrieb der Lan-
deshauptstadt München. Anders als bei privaten Entsorgern ist sein Ziel nicht, Gewinne 
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zu erwirtschaften, sondern kostendeckend zuverlässigen und umwelttechnisch hochwerti-
gen Entsorgungsservice für Münchner Haushalte und Gewerbebetriebe zu bieten. 
In den letzten Jahren hat der AWM viele Herausforderungen gemeistert. Seit 2008 ist die 
Bevölkerung in München um ca. 11,5% gewachsen (+ 174.611 Einwohner). So hat der 
AWM in 2016 insgesamt 435.934t Abfälle im Wege des 3-Tonnen-Systems von den 
Münchner Haushalten eingesammelt. Der Anstieg der Münchnerinnen und Münchner und
damit auch der vorzunehmenden Leerungen konnte bisher durch Optimierungen im lo-
gistischen Bereich ohne Erhöhung der Partienzahl und ohne nennenswerte Sachkosten-
steigerungen in der Logistik bewältigt werden. Dies spiegelt sich auch in der Gebühren-
entwicklung (s. Ziff. 3.) wieder.

1. Abfallwirtschaftliche Rahmenbedingungen

a) Zum 31.12.2018 endet die derzeit geltende dreijährige Gebührenperiode 2016 – 2018.
Die hierfür im Jahr 2015 durchgeführte Gebührenkalkulation war insbesondere geprägt 
durch Unwägbarkeiten, die sich aus der Kündigung von auslaufenden Fremdmüllverträ-
gen ergeben hätte können. Die dadurch befürchteten negativen Auswirkungen auf die 
Erlössituation waren jedoch nicht erheblich. 

b) Mit dem Steueränderungsgesetz 2015 vom 2. November 2015 wurde die Umsatzbe-
steuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts durch die Einführung des § 2b 
Umsatzsteuergesetz (UStG) auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt. Gleichzeitig 
besteht mit einer großzügigen gesetzlichen Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2020
ausreichend Zeit für notwendige Anpassungsprozesse.

Bis zur Einführung des § 2b UStG waren juristische Personen des öffentlichen Rechts 
nach § 2 Abs. 3 UStG nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art im Sinne des § 1 
Abs. 1 Nr. 6 in Verbindung mit § 4 Körperschaftssteuergesetz unternehmerisch tätig.
Dieser Umstand stieß in der Rechtsprechung vor allem im Hinblick auf seine Vereinbar-
keit mit den Grundsätzen des innerhalb der Europäischen Union harmonisierten Mehr-
wertsteuersystems zunehmend auf Kritik. Der Gesetzgeber hat darauf reagiert und mit 
§ 2b UStG eine stärker am Unionsrecht orientierte Regelung geschaffen.

Nach § 2b Abs.1 Satz 1 UStG gelten juristische Personen des öffentlichen Rechts nicht
als Unternehmer im Sinne des § 2 UStG, soweit sie

1. Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen und
2. sie im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten Zölle, Gebühren, Beiträge oder 

sonstige Abgaben erheben.

Allerdings unterliegen Tätigkeiten der Umsatzbesteuerung, sofern eine Behandlung als
Nichtunternehmer zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde. Zu dieser 
Thematik steht ein Anwendungserlass des Bundesministers der Finanzen aus. Abhän-
gig von der Ausgestaltung des Anwendungserlasses könnten bestimmte Geschäfts-
zweige des AWM - wie der Sperrmüllabholdienst - umsatzsteuerpflichtig werden.
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c) Der Verwertungsmarkt für die gesammelten Wertstoffe war im abgelaufenen Kalkulati-
onszeitraum relativ konstant. Die Erlöse für Altpapier 2016 und 2017 sind etwas besser
ausgefallen als in der Gebührenprognose zugrunde gelegt.

2. Finanzentwicklung

Die Finanzentwicklung zum Ende der Gebührenperiode 2016 bis 2018 stellt sich günsti-
ger dar, als es die Prognose erwarten ließ. Anstelle der prognostizierten Rücklagenent-
nahme von rund 76,7 Mio. € sind nur rund 30,3 Mio. € entnommen worden. Die Gründe 
dafür sind vielfältig. 

2.1 Mehreinnahmen: 

• Die Restmüllmengen bei den Selbstanlieferern (Direktanlieferungen am Heizkraft-
werk) stiegen entgegen den Erwartungen.

• Die Einnahmen bei den Abfällen zur Verwertung konnten durch neue Anlieferverträge
mit angepassten Preisen erheblich gesteigert werden.

• Die Restmüllmengen bei den Fremdmüllanlieferern sind entgegen den Erwartungen 
ebenfalls gestiegen (z. B. Notfallhilfe).

2.2 Minderausgaben:

• Geplante Instandhaltungsmaßnahmen bei Grundstücken und Gebäuden konnten aus
Kapazitätsgründen vom Baureferat noch nicht durchgeführt werden.

• Durch konsequentes Kostencontrolling konnten in vielen Sachkostenbereichen Ein-
sparungen, zum Teil im niedrigen sechsstelligen Bereich, erzielt werden.

• Die Personalkosten fielen durch Verzögerungen bei Stellenbesetzungen (z. B. bei 
Mangelberufen) und Neueinstellungen um ca. 1,5 Mio. € niedriger aus.

2.3 Erlössituation beim Fremdmüll

• Der ausgelaufene Fremdmüllvertrag mit dem Landkreis Starnberg (zum 31.12.2017) 
wurde neu ausgeschrieben. Den Zuschlag für die neue Ausschreibung erhielt die Ver-
brennungsanlage in Augsburg. Die wegfallenden Anliefermengen konnten durch Ge-
werbemüll zur Beseitigung und zur Verwertung kompensiert werden.

• Eine positive Auswirkung auf das Erlösniveau hat die Tatsache, dass aufgrund der ge-
genwärtigen Marktsituation die Erlöse für Abfälle zur Verwertung mittlerweile das Erlös-
niveau für Abfälle zur Beseitigung erreicht bzw. sogar leicht überschritten haben.
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3. Bisherige Gebührenentwicklung

Seit 2005 konnte der AWM die Abfallgebühren für Müllgroßbehälter (MGB) mit 0,77 m³ 
und 1,1 m³ fünfmal hintereinander senken; die Gebühren für die Müllbehälter mit 80 l,
120 l und 240 l Fassungsvermögen konnten viermal in Folge gesenkt werden. Im Jahr 
2016 war eine moderate Anpassung um rund 4,2 % erforderlich. 
 
In der nachstehenden Abbildung wird die Gebührenentwicklung anhand der beiden in 
München am häufigsten verwendeten Müllgefäße (120 l MGB und 1100 l MGB) über 
einen Zeitraum von 16 Jahren dargestellt. Im Vergleich dazu der Verbraucherpreisindex 
(2010 = 100 Punkte) über den gleichen Zeitraum. Der Verbraucherpreisindex lag z.B. An-
fang 2008 bei 97,4 Punkten. Im Juni 2018 bei 111,3 Punkten. Dies ist eine Zunahme von 
13,9 Punkten in 10 Jahren.

Der MGB 120 l ist im Zeitraum von 2002 bis 2018 um insgesamt 1,16% gesenkt worden, 
der MGB 1100 l ist in diesem Zeitraum insgesamt um 36,09% gesenkt worden. Der Ver-
braucherpreisindex hat sich in hingegen in diesem Zeitraum um 22,07 Punkte erhöht.

(Verbraucherpreisindex Quelle: Statistisches Bundesamt)

4. Gebührenkalkulation 2019 – 2021

4.1 Grundsätze der Gebührenkalkulation

Nach Art. 7 Abs. 2 Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und sonstigen Entsorgung von 
Abfällen in Bayern (Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz, BayAbfG) i. V. m. Art. 8 Abs. 1 
Satz 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) erheben die Gemeinden Benutzungsgebühren. 
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Die Benutzungsgebühr ist eine Abgabe, die eine Gegenleistung für eine besondere Inan-
spruchnahme der Produktions- und Dienstleistung einer Kommune darstellt. 

Die Benutzungsgebühr muss der Höhe nach der Leistung entsprechen, die die Stadt mit 
der öffentlichen Abfallentsorgung erbringt. Die durch die öffentliche Abfallentsorgung ent-
stehenden Kosten sind durch die Gebühr abzudecken. Kosten und Gegenleistung unter-
liegen dem Äquivalenzprinzip.

Gemäß Art. 8 Abs. 4 KAG sind die Gebühren nach dem Ausmaß der Inanspruchnahme 
der öffentlichen Einrichtung zu bemessen. Da das Ausmaß der Inanspruchnahme der 
städtischen Abfallentsorgung nicht exakt wie Strom- oder Wasserverbrauch gemessen 
werden kann, muss die Gebühr nach einem Wahrscheinlichkeitsmaßstab bestimmt 
werden.

Der Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz (GG) und des Art. 118 Verfassung 
des Freistaats Bayern (BV) ist bei Abgabesatzungen von außerordentlich großer Bedeu-
tung. Er verlangt, dass wesentlich Gleiches nicht ungleich und wesentlich Ungleiches 
nicht gleich behandelt wird (sog. Willkürverbot). Überall dort, wo Sachverhalte nicht „we-
sentlich“ gleich oder ungleich sind, darf sachgerecht differenziert bzw. pauschaliert wer-
den.

Weiterhin gilt das Kostendeckungsprinzip. Dieses besagt, dass das Gebührenaufkom-
men die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten decken soll. 
Eine bewusste Überdeckung ist stets unzulässig. Dagegen ist eine ungewollte Über-
schreitung oder aber auch eine Unterschreitung zunächst unschädlich, soweit sie im 
nächsten Kalkulationszeitraum gebührenmindernd oder gebührenerhöhend berücksichtigt
wird. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Landeshauptstadt München nicht dem 
Vorwurf ausgesetzt ist, sie lasse sich gewährte Vorteile „über Gebühr“ erstatten. Des wei-
teren soll ausgeschlossen werden, dass die Allgemeinheit zur Finanzierung der Begünsti-
gung Einzelner herangezogen wird.

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Kalkulation von Gebühren sind sehr eng 
gefasst. Überdeckungen sind im folgenden Kalkulationszeitraum zwingend auszuglei-
chen (vgl. Art. 8 Abs. 6 Satz 2 KAG). Dabei soll nach Art. 8 Abs. 6 Satz 1 KAG der Be-
messungszeitraum zur Erhebung von Gebühren höchstens vier Jahre betragen. Nach Ab-
lauf dieses Veranlagungszeitraumes muss eine Neuberechnung erfolgen. Der VGH Mün-
chen hat dazu 20041 entschieden, dass nach Ablauf einer gewählten, höchstens vierjähri-
gen Kalkulationsperiode, Kostenüberdeckungen aus Gründen der Gebührenkontinuität 
auszugleichen sind. Geschieht dies nicht, führt dies nach Ablauf der Ausgleichsfrist zur 
Unwirksamkeit der Gebührensatzung.

Kostenunterdeckungen sollen ausgeglichen werden (Art. 8 Abs. 6 Satz 2 KAG). Nach 
den Grundsätzen der kommunalen Haushaltswirtschaft sind jedoch Unterdeckungen, so-
weit rechtlich möglich, in der nächsten Kalkulationsperiode auszugleichen (Art. 62 Abs. 1 
GO). Der VGH München hat dazu 19982 entschieden, dass zu Beginn einer neuen Veran-
lagungsperiode bewusst in Kauf genommene Kostenunterdeckungen in künftigen Kalku-

1 VGH München vom 02.04.2004 – 4 N 00:1645-NVwZ-RR 2005,281
2 VGH München vom 25.02.1998 – 4 B 97.399-NVwZ-RR1998, 774
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lationsperioden nicht mehr ausgeglichen werden dürfen. Das bedeutet, dass gewollte 
Kostenunterdeckungen (also solche, die entgegen sorgfältiger Veranschlagung bewusst 
in Kauf genommen werden) nicht mehr im nächsten Kalkulationszeitraum in Ansatz ge-
bracht werden dürfen, sondern zu Lasten der allgemeinen Deckungsmittel eingegangen 
werden.

Damit kann es zu gravierenden Sprüngen bei der Gebührenhöhe kommen. Ein privat-
rechtlicher Gewerbebetrieb würde sich anders verhalten und versuchen, seine Preise zu 
nivellieren und so berechenbare Leistungspreise zu bieten. Hierzu wäre eine Flexibilisie-
rung des KAG notwendig, um auch die Berechenbarkeit von Gebührensprüngen zu stei-
gern. Nachdem das KAG keine geplanten Überdeckungen zulässt, können für künftig ab-
sehbare Investitionen (z. B. in die Müllverbrennung) durch Gebühren keine Rücklagen an-
gespart werden.

4.2 Kalkulatorische Kosten

Durch die Änderung von Art. 8 Abs. 3 Satz 2 KAG vom 08.07.2013 hat der Gesetzgeber 
ein Wahlrecht zur Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte (WBZ) eröffnet. Der 
Vorteil liegt darin, dass die erhöhten Abschreibungen die Innenfinanzierungskraft stärken, 
wenn zum Ende der Nutzungsdauer Ersatzinvestitionen getätigt werden. Von diesem 
Wahlrecht machte der AWM im Kalkulationszeitraum 2016-2018 erstmalig Gebrauch. Bei 
der Ermittlung der Abschreibungen aus WBZ wurde die vom StMI3 empfohlene Indexme-
thode angewendet. Die durch die Abschreibung auf WBZ erzielbaren Mehrerlöse werden 
spätestens zum Ende des Kalkulationszeitraums, einschließlich einer angemessenen Ver-
zinsung, in einer eigens zu bildenden Sonderrücklage eingestellt. Es handelt sich um 
zweckgebundene Mittel, die der Einrichtung wieder zugeführt und dem Gebührenschuld-
ner voll zugutekommen bzw. in späteren Kalkulationszeiträumen kostenmindernd wirken.

4.3 Leistungen ohne separate Gebühr

Um die Nutzung der Bioabfälle unter Ressourcenaspekten zu optimieren, enthält das 
KrWG in § 11 die Pflicht, überlassungspflichtige Bioabfälle zum Zwecke einer hochwerti-
gen Verwertung spätestens ab dem 01.01.2015 getrennt zu sammeln. Diese Getrennt-
sammlung wird beim AWM bereits seit Herbst 1999 flächendeckend im gesamten Stadt-
gebiet durchgeführt. Dennoch wurde bei der letzten Abfallanalyse immer noch ein erhebli-
cher Anteil von Biomüll im Restmüll festgestellt. Der AWM startete deshalb im Juli 2015 
einen Versuch im Stadtteil Neuhausen und im Frühjahr 2018 im Münchner Norden mittels 
diverser Maßnahmen, die Sammelmenge von Biomüll zu erhöhen. Zusätzlich erfolgte 
eine Postaktion an alle Eigenkompostierer mit der Bitte, eine Biotonne zu nutzen. Den-
noch werden für die Nutzung der Bio- und auch der Papiertonnen weiterhin keine 
separaten Gebühren erhoben. Damit soll erreicht werden, dass diese Wertstoffsammel-
systeme noch stärker und weiterhin besonders sortenrein genutzt werden. 

Ebenso bleibt die Nutzung der 12 Wertstoffhöfe als bewährter Baustein des Münch-
ner Abfallwirtschaftskonzeptes für die Privathaushalte gebührenfrei, sofern die je-
weiligen Mengenbegrenzungen eingehalten sind. Für die Annahme von haushaltsüblichen

3 Bayerisches Staatsministerium des Innern und für Integration
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Mengen an Hausratssperrmüll sowie Problemstoffen und Wertstoffen auf den Wertstoff-
höfen und beim Giftmobil werden ebenfalls keine separaten Gebühren erhoben, was er-
heblich zur Entgiftung des Hausmülls beiträgt. 

4.4 Anlieferungen am Entsorgungspark

Der AWM ist für die Anlieferungen von Asbest, Mineralwolle und sonstige Deponieabfälle 
entsorgungspflichtige Körperschaft. Der neue Entsorgungsvertrag mit dem Entsorger 
Wurzer Umwelt GmbH in Eitting hat eine Laufzeit vom 01.07.2019 bis 30.06.2024 (mit 
Verlängerungsoption). Für Direktanlieferungen von größeren Mengen wird eine neue An-
nahmestelle auf dem Gelände des Vertragspartners angeboten. Damit stehen Teile der 
bisher benötigten Umschlagfläche auf dem Entsorgungspark Freimann (ESP) für andere 
abfallwirtschaftliche Nutzungen zur Verfügung. Die Gebühren für die Anlieferungen am 
ESP können durch die neue Ausschreibung gesenkt werden, die Gebühren für die Direkt-
anlieferungen werden jedoch ab 01.07.2019 angepasst.

5. Neukalkulation der Abfallgebühren

5.1 Neukalkulation

Aufgrund des guten Finanzergebnisses (s. Punkt 2) einerseits und konsequenten betrieb-
lichen Konsolidierungsmaßnahmen andererseits in der Gebührenperiode 2016 bis 2018 
wurden die bis dahin vorhandenen Gebührenrücklagen nicht vollständig benötigt. 

Dennoch lag das Gebührenaufkommen in den Jahren 2016, 2017 und 2018 unter dem 
realen Kostenniveau. Wie bereits unter Punkt 2 beschrieben, war die Finanzentwicklung 
auch in der letzten Gebührenperiode erfreulicher als sie der Kalkulation zu Grunde gelegt 
war. Deshalb verfügt der AWM am Ende dieser Gebührenperiode über Gebührenrückla-
gen von voraussichtlich ca. 46,4 Millionen €. 

Diese Gebührenrücklage wird jedoch nicht ausreichen, um die im neuen Kalkulationszeit-
raum prognostizierten Kosten zu decken. Würde die bisherige Gebührenhöhe ab 2019 
beibehalten werden, so entstünde trotz voller Ausschöpfung der noch vorhandenen Ge-
bührenrücklage in Höhe von rd. 46,4 Mio. € bis Ende 2021 eine Unterdeckung in Höhe 
von 7,4 Mio. € (s. Anlage 2). Deshalb wird für den anstehenden Kalkulationszeitraum 
2019 – 2021 eine moderate Gebührenanpassung erforderlich. 

5.2 Änderung der Abfallgebühren im Kalkulationszeitraum 2019 - 2021

Aufgrund der prognostizierten Kosten und der zu erwartenden Erlöse für die nächsten 
drei Jahre (siehe hierzu Anlage 2) ergibt die Kalkulation für die Jahre 2019 – 2021 eine 
leichte Gebührenanpassung im Durchschnitt um 1,98 %. Grund dafür ist, dass trotz Be-
rücksichtigung der vorhandenen Rücklage das Kostenniveau über dem Erlösniveau 
bleibt. Daraus ergeben sich folgende Änderungen: 



Seite 8

• Die Gebührensätze im Restmüllbehälterbereich werden um 1,80 % bis 2,60 % ange-
passt.

• Die Gebührensätze für die gewerbliche Restmülltonne werden um 1,35 % bis 2,03 % 
angepasst.

• Für die Selbstanlieferer an der Verbrennungsanlage passt sich die Übernahmegebühr 
für Abfälle zur Beseitigung von bisher 120,85 Euro/Mg auf 120,90 Euro/Mg an. Dies 
entspricht 0,042 %.

• Die Gebühr für die Anlieferung von Asbest und sonstigen Deponieabfällen zur Beseiti-
gung wird ab 01.07.2019 von 232,42 €/Mg auf 178,06 €/Mg um 23,39 % gesenkt.

• Ausnahme: Die Gebühr für die Anlieferung von Asbest und sonstigen Deponieabfällen
zur Beseitigung an der Annahmestelle in Außernzell bleibt bis 30.06.2019 unverändert 
bei 89,07 €/Mg.

• Die Gebühr für die Anlieferung von Mineralwolle am Entsorgungspark wird ab 
01.07.2019 von 370,00 €/Mg auf 291,42 €/Mg um 21,24 % gesenkt.
(Die Gebührensenkung für die Anlieferungen am Entsorgungspark Freimann beruht 
auf der Tatsache, dass der Vertrag mit dem Entsorger ausläuft und zukünftig mit gerin-
geren Kosten zu rechnen ist).

• Bei Müllgewichten < 200 kg wird eine Pauschalgebühr verrechnet:  
• Asbest und sonstige Deponieabfälle von 18,00 € auf 23,00 €
• Mineralfaser (KMF) von 18,00 € auf 32,00 € 

(Bisher galt eine einheitliche Pauschale von 18,00 € für alle Fraktionen. Das As-
best und Mineralfasern mit einem unterschiedlichen Entsorgungsaufwand verbun-
den sind, wird künftig differenziert.)

• Ab 01.07.2019 gibt es eine neue Annahmestelle für beseitigungspflichtige Deponieab-
fälle (asbesthaltige und sonstige Deponieabfälle und Mineralfaserabfälle) bei der Wur-
zer Umwelt GmbH in 85462 Eitting, Am Kompostwerk 1.
Es gelten folgende Gebührensätze:
• Asbest und sonstige Deponieabfälle 148,06 €/Mg (bisher 89,07 €/Mg)
• künstliche Mineralfaser (KMF) 261,43 €/Mg (bisher nicht angeboten)
• bei Müllgewichten < 400 kg wird eine Pauschalgebühr verrechnet:

• Asbest und sonstige Deponieabfälle 45,00 €/Mg (bisher nicht angeboten)
• KMF 80,00 €/Mg (bisher nicht angeboten)
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Die für die Jahre 2019 – 2021 geltenden Gebührensätze sind in den nachstehenden 
Tabellen dargestellt. 

Die neuen monatlichen Gebührensätze für die Restmüllbehälter im 3-Tonnensystem
(Hausmüll und Gewerbemüll)

Müllbehälter Bis 31.12.2018 Ab 01.01.2019 Differenz Anpassung

80 l wöchentlich 19,37 € 19,76 € 0,39 € 2,01 %

80 l 14-täglich 10,01 € 10,27 € 0,26 € 2,60 %

120 l wöchentlich 24,83 € 25,35 € 0,52 € 2,09 %

120 l 14-täglich 13,00 € 13,26 € 0,26 € 2,00 %

240 l wöchentlich 41,86 € 42,64 € 0,78 € 1,86 %

240 l 14-täglich 21,71 € 22,10 € 0,39 € 1,80 %

0,77 m³ wöchentlich 109,33 € 111,54 € 2,21 € 2,02 %

0,77 m³ 14-täglich 57,72 € 58,89 € 1,17 € 2,03 %

1,1 m³ wöchentlich 147,16 € 150,02 € 2,86 € 1,94 %

1,1 m³ 14-täglich 79,95 € 81,64 € 1,69 € 2,11 %

3000 l UFC 480,09 € 489,58 € 9,49 € 1,98 %

3000 l UFC 14tg 325,78 € 332,28 € 6,50 € 2,00 %

4000 l UFC 536,90 € 547,56 € 10,66 € 1,99 %

4000 l UFC 14tg 356,46 € 363,48 € 7,02 € 1,97 %

5000 l UFC 593,71 € 605,54 € 11,83 € 1,99 %

5000 l UFC 14tg 387,14 € 394,81 € 7,67 € 1,98 %

Heruntergebrochen auf eine einmalige Leerung ergeben sich folgende Gebührensätze:

Die neuen monatlichen Gebührensätze für die reduzierte Gewerberestmülltonne

Tonnengröße Bis 31.12.2018 Ab 01.01.2019 Differenz Anpassung

80 l wöchentlich 14,04 € 14,30 € 0,26 € 1,85 %

80 l 14-täglich 7,28 € 7,41 € 0,13 € 1,79 %

120 l wöchentlich 18,20 € 18,46 € 0,26 € 1,43 %

120 l 14-täglich 9,62 € 9,75 € 0,13 € 1,35 %

240 l wöchentlich 30,55 € 31,07 € 0,52 € 1,70 %

240 l 14-täglich 15,86 € 16,12 € 0,26 € 1,64 %

0,77 m³ wöchentlich 79,30 € 80,86 € 1,56 € 1,97 %

0,77 m³ 14-täglich 41,60 € 42,38 € 0,78 € 1,87 %

1,1 m³ wöchentlich 106,86 € 108,94 € 2,08 € 1,95 %

1,1 m³ 14-täglich 57,72 € 58,89 € 1,17 € 2,03 %

3000 l UFC 299,13 € 304,98 € 5,85 € 2,00 %

3000 l UFC 14tg 202,93 € 206,96 € 4,03 € 1,99 %

4000 l UFC 349,83 € 356,72 € 6,89 € 2,01 %

4000 l UFC 14tg 232,31 € 236,99 € 4,68 € 2,01 %

5000 l UFC 400,53 € 408,46 € 7,93 € 1,98 %

5000 l UFC 14tg 261,30 € 266,50 € 5,20 € 1,99 %
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Die Gebührensätze für die einmalige Entleerung

Tonnengröße Restmülltonne
3-Tonnen-System

Gewerberestmüll
reduziert

80 l wöchentlich 4,56 € 3,30 €

120 l wöchentlich 5,85 € 4,26 €

240 l wöchentlich 9,84 € 7,17 €

0,77 m³ wöchentlich 25,74 € 18,66 €

1,1 m³ wöchentlich 34,62 € 25,14 €

3000 l UFC 112,98 € 70,38 €

4000 l UFC 126,36 € 82,32 €

5000 l UFC 139,74 € 94,26 €

5.3 Transportgebühr im Containerdienst, Standgebühren für Container

Der Transportzuschlag bei der Entsorgung über Container beträgt derzeit 119,61 Euro. 
Aufgrund der gestiegenen Kosten für Diesel, Schmierstoffe, Ersatzteile, Personal etc. ist 
eine Anpassung auf 169,72 Euro pro Fuhre erforderlich. Hier ist zu berücksichtigen, dass 
sich die Gesamtgebühr aus dem Transportzuschlag und den Entsorgungskosten zusam-
mensetzt. Die Entsorgungskosten (Übernahmeentgelt an der MVA) werden, wie unter Zif-
fer 5.2 angegeben, um 0,05 €/Mg angepasst. Betrachtet man die Auswirkungen, die sich 
bei der Entsorgung eines Containers Hausmüll (ca. 5 Mg) ergeben, liegt hier eine Gebüh-
renanpassung um rund 6,96 % vor.

Die Standgebühren für Container werden neu kalkuliert. Kalkulationsbasis sind die aktuel-
len Anschaffungswerte, Reparatur- bzw. Unterhaltskosten sowie Kosten für Sicherheits-
prüfungen.

Standgebühren für Container pro Tag

Containerart Gebühr bis 31.12.2018 Gebühr ab 01.01.2019

Absetzcontainer 0,65 € 1,08 €

Abrollcontainer 1,66 € 3,60 €

Presscontainer < 12 m³ 4,17 € 8,06 €

Presscontainer > 12 m³ 5,50 € 11.06 €

5.4 Gebühr für falsch befüllte Wertstofftonnen

Die sortenreine Erfassung der Wertstoffe (Biomüll, Papier) hat beim AWM oberste Priori-
tät. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass Fehlwürfe in den Wertstofftonnen die Ent-
sorgung über die Wertstoffschiene unmöglich machen. Die entsprechenden Behälter müs-
sen dann über den Restmüll entsorgt werden.

Für den AWM entsteht dadurch ein erheblicher Aufwand. Die bisherige Verrechnung über 
die Gebühr einer einmaligen Entleerung des entsprechenden Restmüllgefäßes stand in 
keinem Verhältnis zu diesem Aufwand. Der AWM erhofft sich mit einer Gebührenanpas-
sung eine Sensibilisierung im Hinblick auf eine sortenreine Sammlung von Wertstoffen.
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Gebühr für falsch befüllte Wertstofftonnen

Müllbehälter Gebühr bis 31.12.2018 Gebühr ab 01.01.2019 Anpassung

120 l 5,73 € 10,47 € 82,72 %

240 l 9,66 € 17,65 € 82,71 %

770 l 25,23 € 46,10 € 82,72 %

1100 l 33,96 € 62,05 € 82,71 %

5.5 Änderung der Abrechnung im Sperrmüllabholdienst

Der Sperrmüllabholdienst wird künftig nicht mehr mit Pressmüllfahrzeugen, sondern mit 
Kastenfahrzeugen mit Ladebordwand abgewickelt. Es ist deshalb eine Umstellung von ei-
nem Zeittarif auf einen volumenbezogenen Tarif erforderlich. Die Kunden können nach 
wie vor auch eine Terminabfuhr beantragen.

Folgende neuen Gebührentatbestände ergeben sich:
1. Anfahrtspauschale 40,00 Euro
2. Leistungsgebühr für 1 m³ 15,00 Euro
3. Für jeden weiteren m³ 15,00 Euro
4. Termingebühr (falls gewünscht) 50,00 Euro

Analog dazu verläuft die Abholung der Christbäume.

5.6 Prüfung der Kalkulation

Der AWM hat die Kalkulation der Müllgebühren für den Zeitraum 2019 - 2021 bzw. die 
Nachkalkulation für den abgelaufenen Kalkulationszeitraum (2016 - 2018) von Di-
plom-Betriebswirt mit Schwerpunkt Wirtschaftsprüfung und Controlling, Dr. Jochen 
Cantner, prüfen lassen. Dieser hat auch die letzte Kalkulation als Mitarbeiter des bifa Um-
weltinstitut GmbH in Augsburg geprüft. Die Zusammenfassung des Gutachtens liegt die-
ser Beschlussvorlage bei (Anlage 9).

5.7 Sonstige Änderungen in den Abfallgebührensatzungen

Bei zukünftigen großen Bauvorhaben wird die Entsorgung mit Unterflurcontainern (UFC) 
immer mehr an Bedeutung gewinnen. Bei bestehender oder geplanter Blockrandbebau-
ung werden die Standplätze für diese Container auf öffentlichem Grund errichtet. Danach 
übernimmt der AWM die Kosten für den Einbau und den Unterhalt der Unterflurcontainer 
im öffentlichen Grund. Außerdem muss der AWM die Kosten ersetzen, soweit anderen 
städtischen Dienststellen durch die Errichtung, den Bestand, die Instandsetzung, den Un-
terhalt oder die Beseitigung der Anlage zusätzliche Kosten entstehen (z. B. für die Ände-
rung an Tiefbauobjekten und U-Bahn-Anlagen, für die Wiederherstellung der Straßenbe-
festigungen).

Der AWM trägt außerdem die Verkehrssicherungspflicht gegenüber den Eigentümern und 
Bewohnern der Grundstücke, die die Unterflurcontainer in rechtmäßiger Weise benutzen 
dürfen. Die Verkehrssicherungspflicht bezüglich der Reinigung und Sicherung der Unter-
flurcontainer kann rechtlich nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen werden. 
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Es ergibt sich dadurch ein neuer Gebührentatbestand: 

Standplatzgebühr für UFC in öffentlichen Grund 70,57 € pro UFC/Monat

Die Entsorgungsgebühren für Unterflurcontainer wurden bereits mit Beschluss vom 
05.10.2017 beschlossen.

5.8 Fazit

Zum 31.12.2018 endet der derzeitige Kalkulationszeitraum (01.01.2016 – 31.12.2018), so
dass die Abfallgebühren für den nächsten Kalkulationszeitraum neu kalkuliert werden 
müssen. Ein Ausgleich von Unter- oder Überdeckungen über die maximale vierjährige 
Kalkulationsperiode des KAG hinaus ist mit dem Grundsatz der Gebührenkontinuität des 
Art. 8 Abs. 2 KAG unvereinbar. Daher sollen auch unter Beachtung des o. g. Äquivalenz- 
und Kostendeckungsprinzips die Abfallgebühren für einen dreijährigen Kalkulationszeit-
raum (01.01.2019 – 31.12.2021) neu festgelegt werden. Die im laufenden Kalkulations-
zeitraum (01.01.2016 – 31.12.2018) entstandene Überdeckung in Höhe von 46,4 Mio. € 
wird bei der Neuberechnung berücksichtigt. Die Prognose, die auf Grundlage der heute 
zur Verfügung stehenden Erkenntnismittel erstellt wurde, ergibt demnach eine Kostenun-
terdeckung in Höhe von 7,4 Mio. €. Diese muss im anstehenden Kalkulationszeitraum 
(01.01.2019 – 31.12.2021) ausgeglichen werden, weil sie ansonsten im nächsten Kalkula-
tionszeitraum (ab 2022) nicht mehr ausgleichsfähig ist. 

6. Risiken künftiger Entwicklung

6.1. Mögliche Umsatzsteuerpflicht für kommunale Unternehmen

Sollte in den zukünftigen Jahressteuergesetzen eine Umsatzsteuerpflicht für die kommu-
nale Entsorgungswirtschaft vorgesehen werden, wird die Mehrwertsteuer in der jeweils 
gesetzlich gültigen Höhe zu den neu zu beschließenden Gebühren erhoben. Durch den 
dann gültigen Vorsteuerabzug für die öffentlich-rechtlichen Entsorger würde sich eine fi-
nanzielle Mehrbelastung von rund 8% ergeben. Die Gebühren müssten dann entspre-
chend angepasst werden.

6.2. Verpackungsgesetz

Das neue VerpackG, das ab dem 01.01.2019 in Kraft tritt, sieht im Vergleich zur früheren 
VerpackV wesentlich höhere Recyclingquoten vor; die vorgegebene Quote für Kunststoff-
verpackungen beispielsweise steigt bis zum Jahr 2022 von heute 36 % auf 63 %, die 
Quote für Metalle, Papier und Glas auf 90 % (derzeit 80 %). 

Der AWM erwartet, dass das neue VerpackG zunächst keine Auswirkungen auf die in 
München eingeführte und bewährte Hausmüllentsorgung haben wird. Die Fraktionen 
Restmüll, Bio und Papier werden auch künftig durch den AWM im sog. Holsystem ent-
sorgt. Der AWM hält daher auch weiter daran fest, die Entsorgung von Glasverpackungen
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sowie Kunststoff- und Metallverpackungen im sog. Bringsystem mittels Depotcontainer im
öffentlichen Straßenraum zu erfassen. 

Der AWM wird die notwendigen Überlegungen anstellen, wie eine künftige Abstimmungs-
vereinbarung auf Grundlage des neuen VerpackG, beginnend zum 01.01.2021, ausgestal-
tet werden muss. Des Weiteren wird der AWM Vorbereitungen treffen für einen entspre-
chenden Verwaltungsakt i. S. v. § 22 Abs. 2 VerpackG mit Rahmenvorgaben zur Art des 
Sammelsystems etc. für die Erfassung von Kunststoffverbunden und Metall. In diesem Zu-
sammenhang werden erneut die Vor- und Nachteile der jeweiligen Erfassungssysteme 
Depotcontainersystem (Bringsystem) versus Tonne/Sack am Haus (Holsystem) beleuch-
tet. In die Überlegungen einzubeziehen sind auch die derzeitigen Bestrebungen auf EU-
Ebene, eine Kunststoffsteuer einzuführen. Hier sind die Entwicklungen sowohl auf euro-
päischer als auch auf nationaler Ebene zu beachten.

7. Änderungen in den Abfall- und Gebührensatzungen

7.1 Hausmüllentsorgungssatzung (Anlage 3)

Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 18.10.2017 (Sitzungsvorlage 
Nr. 14-20 / V09660) wurde in § 6 Abs. 1 letzter Satz der Hausmüllentsorgungssatzung 
neu geregelt, dass ein Standplatz mit Unterflurcontainern auch auf öffentlichem Grund 
errichtet werden kann. Aus rechtlichen Gründen müssen die Eigentümerinnen und 
Eigentümer der im Anschlussgebiet liegenden Grundstücke dann von dem in § 3 Abs. 1 
der Hausmüllentsorgungssatzung geregelten Anschlusszwang befreit werden, da ein 
Anschlusszwang für die Grundstücke in diesem Fall nicht erforderlich und damit 
unverhältnismäßig ist.

Als Folge müssen auch die Regelungen in der Hausmüllentsorgungssatzung, die den 
Benutzungszwang (Überlassung des gesamten anfallenden Hausmülls an die städtische 
Hausmüllentsorgung) regeln, dahingehend ergänzt werden, dass der Benutzungszwang 
auch für die Personen gilt, die vom Anschlusszwang befreit sind, um sicherzustellen, dass
der gesamte anfallende Hausmüll von den Hausmüllbesitzerinnen- und besitzern der 
städtischen Hausmüllentsorgung überlassen wird. Auch die entsprechend zu ergänzende 
Regelung der Trennpflicht in § 5 a der Hausmüllentsorgungssatzung muss für einen 
erweiterten Personenkreis gelten. 

7.2 Gewerbe- und Bauabfallentsorgungssatzung (Anlage 4)

Die unter Ziffer 7.1 dargestellten Neu- und Ergänzungsregelungen müssen entsprechend 
in die Gewerbe- und Bauabfallentsorgungssatzung aufgenommen werden, damit 
sichergestellt ist, dass, wenn Unterflurcontainer für Gewerbeabfall in öffentlichem Grund 
errichtet werden, der gesamte auf den Grundstücken im Stadtgebiet anfallende 
Gewerbeabfall zur Beseitigung von den Gewerbeabfallbesitzerinnen und -besitzern der 
städtischen Gewerbeabfallentsorgung überlassen wird.
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7.3 Hausmüllentsorgungsgebührensatzung (Anlage 5)

In der Hausmüllentsorgungsgebührensatzung wurden die Gebührensätze wie in Anlage 5 
dargestellt neu festgesetzt.

In § 3 Abs. 5 Satz 1 wird die Entsorgungsgebühr für Hausmüll, der mit Container entsorgt 
wird, auf 120,90 €/Mg festgesetzt. Der Transportzuschlag wird auf 169,72 €/Fuhre 
angepasst. Zusätzlich werden die Standgebühren für Container angepasst.

In § 3 Abs. 2, 3, und 4 wird jeweils nach Buchstabe h) eine neue Standplatzgebühr für 
UFC im öffentlichen Raum in Höhe von 70,57 €/je UFC/Monat aufgenommen.

In § 3 Abs 11 Satz 1 werden die Gebühren für falsch befüllte Wertstofftonnen neu 
festgesetzt (s. Punkt 5.4). 

7.4 Gewerbe- und Bauabfallentsorgungsgebührensatzung (Anlage 6)

Auch in der Gewerbe- und Bauabfallentsorgungsgebührensatzung wurden die 
Gebührensätze wie in Anlage 6 dargestellt neu festgesetzt. Die Gebühren für die 
gewerbliche Papiertonne und die gewerbliche Biotonne bleiben unverändert. Bei der
reduzierten Gewerberestmüllgebühr, die auch Gewerbebetriebe nutzen können, die ihre 
Wertstoffe anderweitig entsorgen lassen, wird die Anpassung analog der Gewerbe- 
müllgebühren umgesetzt. Im gewerblichen Containerdienst wird die Entsorgungsgebühr 
für Abfälle zur Beseitigung analog der Gebühr bei Hausmüll auf 120,90 €/Mg festgesetzt. 
Der Transportzuschlag wird auf 169,72 €/Fuhre angepasst. Die Standgebühren für 
Container werden analog der Hausmüllgebührensatzung angepasst. 

Die Änderungen für Selbstanlieferer erfolgen wie in der Aufstellung unter Punkt 5.2 auf 
Seite 7 bereits ausführlich erläutert.

7.5 Gartenabfallgebührensatzung (Anlage 7)

Analog der Hausmüllgebührensatzung wird der Transportzuschlag auf 169,72 €/Fuhre 
angepasst. Die Standgebühren für Container werden angepasst. 

7.6 Hausratsperrmüllgebührensatzung (Anlage 8)

Analog der Hausmüllgebührensatzung wird der Transportzuschlag auf 169,72 €/Fuhre 
angepasst. Die Standgebühren für Container werden angepasst.

Die Anlieferung von Hausratsperrmüll, Holz und Bauschutt an den beiden WSH Plus 
(Lindberghstraße und Mühlangerstraße) wird auf 120,90 €/Mg festgesetzt.

Aufgrund der Umstellung des Sperrmüllabholdienstes ergeben sich die unter Ziffer 5.5 
benannten Gebührentatbestände.
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8. Einbindung der Rechtsabteilung des Direktoriums

Die Satzungen sind mit der Rechtsabteilung des Direktoriums hinsichtlich der von dort zu 
vertretenden formellen Belange abgestimmt.

9. Beteiligung der Bezirksausschüsse

In dieser Angelegenheit besteht kein Anhörungsrecht eines Bezirksausschusses.

10. Unterrichtung der Korreferentin und der Verwaltungsbeirätin

Der Korreferentin des Kommunalreferates, Frau Stadträtin Ulrike Boesser, und der Ver-
waltungsbeirätin, Frau Stadträtin Heide Rieke, wurde ein Abdruck der Sitzungsvorlage zu-
geleitet.

11. Beschlussvollzugskontrolle

Diese Sitzungsvorlage soll nicht der Beschlussvollzugskontrolle unterliegen, weil die Sat-
zungen nach Inkrafttreten unmittelbar geltendes Recht darstellen und damit die mit die-
sem Beschluss beabsichtigten Wirkungen entfalten. Änderungen müssen ohnehin vom 
Stadtrat beschlossen werden.

II. Antrag der Referentin

1. Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Hausmüllentsorgung der Landes-
hauptstadt München (Hausmüllentsorgungssatzung) wird gemäß Anlage 3 be-
schlossen.

2. Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung von Gewerbe- und 
Bauabfällen in der Landeshauptstadt München (Gewerbe- und Bauabfallent-     
sorgungssatzung) wird gemäß Anlage 4 beschlossen.

3. Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Hausmüllentsorgungsgebühren 
der Landeshauptstadt München (Hausmüllentsorgungsgebührensatzung) wird
gemäß Anlage 5 beschlossen.

4. Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Gewerbe- und Bauabfallent-
sorgungsgebühren der Landeshauptstadt München (Gewerbe- und Bauabfall-
entsorgungsgebührensatzung) wird gemäß Anlage 6 beschlossen.

5. Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Gartenabfallgebühren der Lan-
deshauptstadt München (Gartenabfall-Gebührensatzung) wird gemäß Anlage 7
beschlossen.

6. Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Hausratsperrmüll-Gebühren der 
Landeshauptstadt München (Hausratsperrmüllgebührensatzung) wird gemäß 
Anlage 8 beschlossen.

7. Diese Sitzungsvorlage unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.
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III. Beschluss

nach Antrag

Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der Vollver-
sammlung des Stadtrates.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende Die Referentin

Josef Schmid Kristina Frank
2. Bürgermeister Berufsmäßige Stadträtin

IV. Abdruck von I. mit III.
über das Direktorium HA II/V - Stadtratsprotokolle
an das Revisionsamt
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an das Direktorium – Rechtsabteilung (3-fach)
an die Stadtkämmerei-HAII
z.K.

V. Wv. Kommunalreferat -   Abfallwirtschaftsbetrieb     - FR-CO
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Kommunalreferat

I. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 
bestätigt.

II. An
Büro des Oberbürgermeisters
Baureferat
KR - GL
KR - SB
AWM – Stellvertretende Zweite Werkleiterin
AWM – VR
AWM – LO
AWM – BA
AWM – AN
AWM – MV
AWM – USP
AWM – PI
AWM – TS
AWM - PR
z.K.

Am   _______________


